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Den Brand- und Katastrophenschutz  
auch in Zukunft gewährleisten
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Die Thüringer Feuerwehren sind das Rückgrat des Brand- und Katastrophen-
schutzes in den Gemeinden und Städten unseres Landes. Berufsfeuerweh-
ren und Freiwillige Feuerwehren gewährleisten einen elementaren Teil der 
kommunalen Daseinsvorsorge: Die Sicherheit der Bevölkerung vor Feuer 
und anderen Gefahren. Personell und technisch entsprechend ausgestattet, 
sind sie in wenigen Minuten einsatzbereit. Keine andere Organisation kann 
ein entsprechendes Leistungsspektrum vorweisen. Entsprechend groß sind 
einerseits die Erwartungen an die Feuerwehr und andererseits das unver-
gleichlich hohe Vertrauen, das sie in der Bevölkerung genießt.

Wir müssen sicherstellen, dass diese Erwartungen auch in Zukunft noch ein-
gelöst werden können. Angesichts der Bevölkerungsentwicklung, des Wan-
dels in der Arbeitswelt und des Freizeitverhaltens ist Nachwuchs schwerer zu 
gewinnen und dauerhaft zu halten. Auswirkungen auf die Hilfs-, bzw. Alarmie-
rungszeiten sind absehbar. Vielerorts bewegt sich die Ausstattung der ört-
lichen Wehren nicht auf der Höhe der Zeit. Die personelle und generelle Si-
tuation an der Landesfeuerwehrschule entspricht nicht den Erfordernissen. 
Rot-Rot-Grün hat diese Entwicklung seit Jahren ausgeblendet oder schönge-
redet, statt entschlossen gegenzusteuern.

Der entscheidende Faktor sind die Kameradinnen und Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehren. Sie bereiten sich auf ihren Dienst mit einer vielfältigen, 
aufwendigen und zeitintensiven Ausbildung vor. Damit entlasten sie die Ge-
meinden in ihrer Pflicht, den Brandschutz und Hilfe in anderen Unglücksfäl-
len oder im Notstand zu erfüllen. Dafür dürfen die Freiwilligen Feuerwehren 
erwarten, dass sie zeitgemäß ausgerüstet werden. Dazu gehören die Geräte-
häuser, technisch gut ausgerüstete Fahrzeuge und eine persönliche Schutz-
ausstattung für die Feuerwehrleute, die im Einsatz die Risiken für Leib und 
Leben bestmöglich verringern.

Nur durch die Sicherung einer ausreichenden Personalstärke und einer her-
vorragenden Ausrüstung können die Feuerwehren den Brand- und Katas-
trophenschutz auch in Zukunft im bisherigen Umfang gewährleisten: zuver-
lässig, schnell und wirksam. Optimale Übungs- und Einsatzbedingungen sind 
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zugleich eine entscheidende Voraussetzung für die Bereitschaft von Men-
schen, sich in diesem verantwortungsreichen und anspruchsvollen Ehren-
amt zu engagieren.

Wir sehen dringenden Handlungsbedarf, um den Brand- und Katastrophen-
schutz auch in Zukunft gewährleisten zu können. Aus diesem Grund haben 
wir im Herbst 2020 mit zahlreichen Kameradinnen und Kameraden aus ganz 
Thüringen ein Feuerwehrforum durchgeführt und unser Feuerwehrpositi-
onspapier erarbeitet. Aus diesem Forderungskatalog entstand im Dezember 
2020 ein parlamentarischer Antrag im Thüringer Landtag, welcher letztlich 
am 10. November 2022 einstimmig und mit den Stimmen aller Fraktionen 
beschlossen wurde (Drucksache 7/6667). Folgende Punkte konnten wir mit 
unserem Antrag auf den Weg bringen:

 ■  Die Beschaffung von Feuerwehrausrüstung soll besser gefördert wer-
den. Die kommunalen Gebietskörperschaften sollen bei der Beschaf-
fung von Feuerwehrfahrzeugen wirksamer unterstützt werden. Hierzu 
soll die Fördersystematik neu ausgerichtet werden. Dazu gehören die 
Prüfung eines Wechsels zu einer prozentualen Anteilsfinanzierung mit 
höheren Fördersätzen zur Schließung von Förderlücken und zur Förde-
rung von gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen und Multifunktionsfahr-
zeugen. 

 ■  Möglichkeiten für die Befreiung von der Umsatzsteuer bei der Beschaf-
fung sollen geprüft werden.

 ■  Die Beschaffung von Feuerwehrausrüstung soll vereinfacht werden. 
Auf der Grundlage der durch die Landesregierung beauftragten Mach-
barkeitsstudie ist zu prüfen, ob Gemeinden und Freiwillige Feuerweh-
ren bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und -ausrüstung 
durch eine neue zentrale Beschaffungsstelle unterstützt werden kön-
nen. Sie kann die komplexen Ausschreibungen und Auftragsvergaben 
durchführen und durch größere Mengen Kostenvorteile erzielen.



Den Brand- und Katastrophenschutz auch in Zukunft gewährleisten4

 ■  Möglichkeiten der fachlichen Qualifizierung von Haupt- und Ehrenamt 
sollen gestärkt werden. Dafür soll die Thüringer Landesfeuerwehr- 
und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz weiter ausgebaut wer-
den und offene beziehungsweise neue Stellen sollen zeitnah besetzt 
werden. Führungs- und Speziallehrgänge müssen wieder uneinge-
schränkt stattfinden können. Die Ausbildungskapazitäten sollen er-
weitert und die bauliche Situation soll verbessert werden. Hierzu ist 
durch die Landesregierung das Projekt „TLFKS 2.0“ konsequent und 
mit höchster Priorität weiter umzusetzen. Ebenso sollen eine Verknüp-
fung der Ausbildung sowie eine gemeinsame Ausbildung und auch eine 
gegenseitige partielle Anerkennung von Ausbildungen zwischen der 
Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule und der 
staatlich anerkannten Katastrophenschutzschule der Thüringer Hilfs-
organisationen wie auch dezentral in den vier Planungsregionen mit 
den Standorten der Ausbildungszentren der Berufsfeuerwehren oder 
feuerwehrtechnischen Zentren stattfinden, um eine realitätsnahe und 
praxisorientierte Grundlagenausbildung zu fördern.

 ■  Stellplätze für alle Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes 
sowie der allgemeinen Hilfeleistung sollen besser gefördert und die 
Förderung auf Löschwasserzisternen erweitert werden, ohne dabei die 
bestehenden Fördertatbestände und Förderhöhen zu reduzieren.

 ■  Die kommunale Pflichtaufgabe Feuerwehr soll fair finanziert werden. 
Der Brand- und Katastrophenschutz ist eine kommunale Pflichtaufga-
be. Deshalb muss er angemessen in den kommunalen Finanzausgleich 
integriert werden. Dabei ist auch die Unterstützung der ehrenamtli-
chen Mitglieder der Einsatzabteilungen durch Hauptamtliche, wie zum 
Beispiel Gerätewarte, angemessen zu berücksichtigen. Zur Sicher-
stellung der Tagesalarmbereitschaft kleinerer Feuerwehren ist ferner 
die LKW-Führerscheinförderung in der „Richtlinie zur Gewährung von 
Zuwendungen des Freistaats Thüringen für die Förderung des Brand-
schutzes und der Allgemeinen Hilfe (FörderRL BS/AllgH)“ künftig nicht 
alleine auf drei bis vier Maschinisten pro Fahrzeug zu limitieren und 
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eine Förderfähigkeit von Fahrsicherheitstrainings zu prüfen.

 ■  Die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden soll besser geför-
dert werden. Um Waldbrände effektiver bekämpfen zu können, müs-
sen alle Feuerlöschteiche in den Thüringer Wäldern erhalten und in 
den nächsten Jahren saniert werden. Die bisherigen Bemühungen der 
Landesregierung in diesem Bereich werden begrüßt (Handbuch Vege-
tationsbrandbekämpfung; Beschaffung von ergänzender Waldbrand-
ausstattung für die Katastrophenschutz-Einsatzzüge). Gleichwohl ist 
aber stetig zu prüfen, ob die Ausrüstung der Thüringer Feuerwehren 
vor allem im Hinblick auf Vegetationsbrände zu verbessern ist, ohne 
dabei die bestehenden Fördertatbestände und Förderhöhen zu redu-
zieren. Für Waldbesitzer sollen mehr Verantwortlichkeiten für den vor-
beugenden Brandschutz geprüft werden.

 ■  Die Digitalisierung der Feuerwehren soll weiterentwickelt werden. Die 
kommunalen Aufgabenträger sollen landesseitig bei der Einführung 
einer digitalen Alarmierung unter organisatorischer und finanzplaneri-
scher Federführung durch den Freistaat unterstützt werden. Im Sinne 
einheitlicher Standards sollen die Landkreise und kreisfreien Städte 
um ein Mandat durch das Land ersucht werden.

 ■  Die Erhaltung der Feuerwehrstandorte im ländlichen Raum soll ge-
fördert werden, jedoch sind auch Kooperationsmodelle wie die ge-
meinsame Aufgabenwahrnehmung mehrerer Gemeinden als Brand-
schutzverbände bei einzelnen Aufgaben oder Projekten durch Anreize 
zu unterstützen. Die freiwilligen Neugliederungen der letzten Jahre 
dürfen nicht zur Benachteiligung von ländlichen Feuerwehrstandorten 
führen. Die Standorte von Ortsteilfeuerwehren in Städten und Landge-
meinden sollen erhalten bleiben; dazu gehört auch die Förderfähigkeit 
der Beschaffung von angemessenen Feuerwehrfahrzeugen, die ein 
selbstständiges Handeln der Kameradinnen und Kameraden im eige-
nen Dorf sicherstellt.
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 ■  Die Bevölkerung soll besser gewarnt und geschützt werden. Der bun-
desweite Warntag 2020 hat gezeigt, dass die Mehrheit der Kommunen 
ihre Bevölkerung nicht per Sirene vor einer Katastrophe warnen kann. 
Daher muss der Freistaat die im Haushalt 2022 verankerte „Sensibili-
sierungskampagne Bevölkerungswarnung und Katastrophenschutz“ 
zeitnah realisieren, die flächendeckende Ausstattung der Gemeinden 
mit Sirenen weiterverfolgen und dementsprechend in sinnvoller Er-
gänzung zur Bundesförderung die Gemeinden, Landkreise und kreis-
freien Städte bei der Beschaffung begleiten und fördern. Auch das 
staatliche Modulare Warnsystem (MoWaS), das die Basis der Warnun-
gen per App ist, muss zukünftig ohne Fehler funktionieren.

 ■  Unter Wahrung des Jugend- und Arbeitsschutzes sollen zusätzlich zur 
bestehenden Möglichkeit der Absolvierung der Truppmann-Ausbil-
dung ab 16 Jahren gemeinsam mit dem Thüringer Feuerwehr-Verband 
e.V. und den privaten Hilfsorganisationen weitere Möglichkeiten und 
Anreize zur Beteiligung von jungen Kameradinnen und Kameraden 
zwischen dem vollendeten 16. und 18. Lebensjahr im aktiven Feuer-
wehrdienst geprüft werden. Dabei soll der Schutz vor physischen und 
psychischen Gefährdungen im Vordergrund stehen und die jeweils in-
dividuelle geistige Reife sowie gegebenenfalls tatsächlich verfügbare 
personelle Ressourcen zur Beaufsichtigung sollen berücksichtigt wer-
den. Der Feuerwehrdienst soll für Mitglieder der Feuerwehr in dieser 
Altersgruppe auch außerhalb des aktiven Einsatzgeschehens attrak-
tiv gestaltet werden. In Abstimmung mit den Thüringer Feuerwehren 
muss geprüft werden, ob und wie zukünftig eine stärkere Beteiligung 
dieses für die Nachwuchsgewinnung sehr wichtigen Personenkreises 
ermöglicht werden kann.

 ■  Eine „Einsatz-Card“ soll auf den Weg gebracht werden. Die landeswei-
te „Einsatz-Card“ soll für Ehrenamtliche in den Feuerwehren, der Berg-
wacht, der Wasserwacht, den privaten Hilfsorganisationen und beim 
Technischen Hilfswerk gelten. Sie soll anknüpfend an die Nummer 2h 
des Landtagsbeschlusses in Drucksache 6/4877 vergünstigte Ange-
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bote des Landes und der Kommunen bündeln, beispielsweise für den 
öffentlichen Personennahverkehr, Schwimmbäder und Museen. Durch 
Zuwendungen sollen weitere finanzielle Anreize für ehrenamtliches 
Engagement geschaffen werden, ohne dabei die bestehenden Förder-
tatbestände und Förderhöhen zu reduzieren.

 ■  Weitere Jubiläumszuwendungen sollen eingeführt und diese mit den 
bereits bestehenden Auszeichnungen im Brand- und Katastrophen-
schutz harmonisiert werden, ohne dabei die bestehenden Förderhö-
hen zu reduzieren.

 ■  Die seit dem Jahr 2015 bestehende und vom Freistaat geförderte lan-
desweite Kampagne zur Stärkung der Feuerwehr soll überprüft und ge-
gebenenfalls nachgeschärft werden. Mit der im Haushalt 2022 bereits 
verankerten landesweiten Kampagne des Landes in Zusammenarbeit 
mit dem Thüringer Feuerwehr-Verband e.V. soll den Thüringer Feuer-
wehrkameradinnen und -kameraden öffentlich Dank, Respekt und 
Anerkennung ausgesprochen werden. Zudem soll die Kampagne der 
flächendeckenden Nachwuchsgewinnung dienen. Hierbei sind auch 
die ehrenamtlichen Strukturen im Katastrophenschutz in den Blick zu 
nehmen.

 ■  Für rechtssichere Bescheide zum Kostenersatz soll eine Arbeitsgruppe 
des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales, des Thürin-
ger Feuerwehr-Verbandes e.V. und der kommunalen Spitzenverbände 
eingerichtet werden, die einen Vorschlag für ein einheitliches Kosten-
erstattungssystem unterbreitet und eine Anwendbarkeit der Regelun-
gen aus Baden-Württemberg und Hessen auf Thüringen prüft. Zudem 
sollen ein Thüringer Satzungsmuster zur Feuerwehrgebührensatzung 
einschließlich eines Gebührenverzeichnisses erstellt sowie die Erstat-
tungsfähigkeit von Tragehilfen der Feuerwehr für die Rettungsdienste 
geprüft werden.
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